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Vollmacht

Rechtsanwälten Ulrich Paust, Dr. Thomas Platena, Dr. André Pott, Rechtsanwältin Meike Handschug und Rechtsanwalt Erhard H. Zuch wird 

in Sachen


wegen 

Vollmacht zur außergerichtlichen und gerichtlichen Erledigung für alle Instanzen sowie zu meiner Verteidigung und Vertretung -und zwar auch für den Fall meiner Abwesenheit-  in allen Instanzen sowie auch im Vorverfahren erteilt. Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse:

1. Empfangnahme von Geld, Wertsachen, Urkunden, Kautionen, Entschädigungen und der vom Gegner, der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten,

2. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere und Erteilung von Untervollmachten,

3. Beendigung des Rechtsstreits durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis,

4. Abgabe und Empfang von Willenserklärungen aller Art, z.B. Kündigungen, Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen etc.,

5. Strafanträge zu stellen, Rechtsmittel einzulegen, ganz oder teilweise zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten und solche auf Strafausspruch und Strafmaß zu beschränken sowie Zustellungen aller Art, insbesondere auch von Ladungen, Urteilen und  Beschlüssen entgegenzunehmen,

6. Anträge auf Entbindung von Verpflichtungen zum Erscheinen in der Hauptverhandlung, Wiedereinsetzung, Haftentlassung, Strafaussetzung, Kostenfestsetzung, Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, Wiederaufnahme des Verfahrens und sonstige Anträge zu stellen.

Der Vollmachtgeber tritt hiermit alle etwaigen Erstattungsansprüche wegen der bei den Rechtsanwälten Ulrich Paust, Dr. Thomas Platena, Dr. André Pott, Rechtsanwältin Meike Handschug und Rechtsanwalt Erhard H. Zuch entstandenen Rechtsanwaltsgebühren an diese ab. Soweit Zustellungen statt an den Bevollmächtigten auch an die Partei unmittelbar zulässig sind (z.B. § 16 FGG, § 8 VwZG), bitte ich diese nur an meinen Bevollmächtigten zu bewirken.
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(Unterschrift)

